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Im Patientenverfügungsregister der österreichischen Rechtsanwälte können 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Rechtsanwalts-Gesellschaften 

Patientenverfügungen registrieren.  

 

Im Register kann nicht nur die Tatsache der Errichtung dokumentiert werden, sondern es 

besteht die Möglichkeit, eine gescannte Abbildung der Verfügung selbst abzuspeichern. 

Damit wird abfragenden Krankenanstalten/oder Ärzte bzw Gruppenpraxen die Gelegenheit 

geboten, direkt in den Inhalt einer Patientenverfügung Einsicht zu nehmen, womit ein 

möglicherweise entscheidender Zeitverlust bei der Suche nach der Verfügung vermieden 

werden kann. 

 

Sollten Patientinnen und Patienten bzw Klientinnen und Klienten deren Verfügung 

widerrufen, so ist im Register umgehend eine Löschung vorzunehmen. 

 

Die Kosten (jeweils zzgl USt): 

 

Neuregistrierung einer Verfügung 

inkl Abbildung der 

gescannten Verfügung Euro 22,00 (ab 1.1.2023) 

 

Auflistung registrierter Verfügungen kostenlos 

Änderung registrierter Verfügungen kostenlos 

Löschung registrierter Verfügungen  kostenlos 

Umregistrierung registrierter Verfügungen kostenlos 

Hinzufügung einer gescannten Verfügung kostenlos 

 

 

Mit den Kosten für eine Neuregistrierung sind alle im Zusammenhang mit dem 

Patientenverfügungsregister anfallenden Kosten einer Verfügung bereits 

abgedeckt. 
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1. Einstieg in das Patientenverfügungsregister der österreichischen 

Rechtsanwälte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einstieg erfolgt über den Mitgliederbereich von www.oerak.at mittels ADVM-Code  

(R-/J-/P-/S-/K-Codes) und dazugehörigem Passwort. 

 

 

  

http://www.oerak.at/
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Abhängig davon, welcher ADVM-Code beim Login verwendet wird, wird die Registrierung 

im Patientenverfügungsregister entweder für die einzelne Rechtsanwältin bzw einzelnen 

Rechtsanwalt oder für die Rechtsanwalts-Gesellschaft vorgenommen. 

 

Auf der rechten Seite ist ersichtlich, mit welchem ADVM-Code Sie gerade eingeloggt sind.  
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Über die Auswahl des Menüpunktes „Services“ gelangen Sie zum Punkt 

„Patientenverfügungsregister“ der österreichischen Rechtsanwälte und können dort, 

nach Anklicken des unten angeführten Links „Patientenverfügungsregister“, 

Registrierungen durchführen. 
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2. Das Hauptmenü 

 

 
 

1) Neue Registrierung einer Verfügung: Hier werden neue Registrierungen von 

Verfügungen erfasst und online registriert. 

 

2) Auflistung/Änderung/Löschung registrierter Verfügungen: Hier erfolgt nach 

Selektion eine Auflistung von registrierten, geänderten Registrierdaten und gelöschten 

Registrierungen mit der Möglichkeit von Änderungen. Unter diesem Menüpunkt 

können auch Abbildungen von Verfügungen gespeichert bzw gelöscht 

werden. 

 

3) Suchen in vorgenommenen Registrierungen: Hier wird nach Eingabe 

verschiedener Suchkriterien (Registrierungsnummer, Name, etc) eine Liste angezeigt. 

 

4) Kosten, Statistik, Abrechnung: Hier wird eine Kostenstatistik nach Datum 

angezeigt. 

 

5) Liste der abgefragten Verfügungen: Hier werden Anfragen von 

Krankenanstalten/oder Ärzte bzw Gruppenpraxen angezeigt. 

 

6) Bedienungsanleitung (Hilfe): Hier kann die Bedienungsanleitung abgerufen 

werden. 

 

7) Logout: Hier erfolgt der Ausstieg aus dem Patientenverfügungsregister. 
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3. Registrierung einer Verfügung 

 

 

Nach Auswahl von 

 

 

wird die Erfassungsmaske für die Neuregistrierung angezeigt: 

 

 
 

Geben Sie nun die zu erfassenden Daten ein. Folgende Felder müssen eingegeben werden 

(farblich unterlegt): 

 

Patientenverfügung ist Auswahl: 

Verbindlich ja / nein 

Errichtungsdatum  

Gültig bis Maximal 8 Jahre (default) ab dem 

Errichtungsdatum, siehe § 7 PatVG 

ANMERKUNG: wenn die Patientenverfügung nicht 

verbindlich ist, ist die Eingabe eines Datums nicht 

zwingend bzw kann das eingegebene Datum auch 

über 8 Jahre hinausgehend frei gewählt werden. 
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Hinterlegungsdatum  

Hinterlegungsort Auswahl: 

• Verwahrung in der Kanzlei – Bitte im Feld 

Anmerkungen spezifizieren (zB Tresor, Akt, 

...) 

• Beim aufklärenden Arzt 

• Beim Klienten/Patienten 

• Anderer Hinterlegungsort – Bitte im Feld 

Anmerkungen spezifizieren 

Daten des Patienten • Vorname und Nachname 

• Geburtsdatum 

• Geschlecht 

Daten des aufklärenden Arztes • Vorname und Nachname 

• PLZ, Ort, Straße 

 

Nach Betätigung des Buttons 

 

 
 

wird die Maske zum Überprüfen der Daten angezeigt: 

 

Mit der Auswahl „Zurück“ können Sie die Daten ändern und mit der Auswahl 

„Registrierung durchführen“ wird die Registrierung abgeschlossen.   
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Sie haben hier die Möglichkeit, die Registrierungsbestätigung direkt herunterzuladen bzw 

einen Ausdruck der Registrierungsbestätigung zu erstellen. 

 

Natürlich können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt unter dem Menüpunkt „Liste der 

registrierten Verfügungen“ die Registrierungsbestätigung abrufen und abspeichern 

(herunterladen) bzw ausdrucken. 

 

Mit dem Befehl „Gescannte Abbildung der Verfügung zur Registrierung beifügen“ 

können Sie sofort die gescannte Verfügung hinzufügen. 

 

Mit dem Befehl „Registrierung wurde durchgeführt, zum Hauptmenü“ gelangen Sie 

zum Hauptmenü.  
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4. Beifügen bzw Löschen von gescannten Abbildungen von Verfügungen 

 

 

 
 

Mit dem Befehl „Gescanntes Abbild der Verfügung zur Registrierung beifügen“ 

haben Sie die Möglichkeit, eine gescannte Verfügung der Registrierung beizufügen. Das 

Abbild der Verfügung kann von der abfragenden Krankenanstalten/oder Ärzte bzw 

Gruppenpraxen eingesehen werden. Es werden folgende Formate akzeptiert: PDF, JPG und 

TIF 

 

Wählen Sie bitte den lokalen Speicherort der gescannten Verfügung mit „Durchsuchen“ aus 

und wählen Sie eine adäquate Beschreibung. Mit „Senden File“ wird der Upload gestartet. 

 

Folgendes Fenster erscheint und bestätigt gleichzeitig, dass eine Abbildung hinzugefügt 

wurde. Es können, wenn erwünscht, weitere Abbildungen hinzugefügt werden. 

 

 
 

Bereits beigefügte Abbildungen von Patientenverfügungen können mit einem Klick auf  

gelöscht werden. Nach erneuter Bestätigung erfolgt die endgültige Löschung der 

angefügten Abbildung.  
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5. Auflistung / Änderung / Löschung von Verfügungen 

 

 

Nach Auswahl von 

 

 

 
 

wird zur Auflistung von Registrierungen nach ausgewählten Kriterien angezeigt: 

 

 
 

Nach Eingabe von Auswahlkriterien wird nachstehende Liste angezeigt: 

 

 
 

Die Kennzeichnung in der rechten Spalte mit zeigt an, dass bereits eine Abbildung 

abgespeichert worden ist. 
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Durch Anklicken einer Zeile wird der gewählte Datensatz angezeigt. 
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Mit der Auswahl „Ändern“ können Sie folgende Daten der Registrierung ändern bzw 

ergänzen: 

 

 
 

▪ Hinterlegungsort der registrierten Patientenverfügung 

▪ Nachname des Patienten (zB im Falle einer Verehelichung) 

▪ Titel des Patienten 

▪ Telefon, Emailadresse, PLZ, Ort, Straße des aufklärenden Arztes 

▪ Anmerkungen 

 

 

Eine Bestätigung der Änderung wird sofort angezeigt und kann direkt heruntergeladen bzw 

ausgedruckt werden. 

 

 

Natürlich können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt unter dem Menüpunkt „Liste der 

registrierten Verfügungen“ die (geänderte) Registrierungsbestätigung abrufen und 

abspeichern (herunterladen) bzw ausdrucken. 
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Mit der Auswahl „Löschen“ wird die Registrierung, wie nachfolgend beschrieben, gelöscht: 

 

 
 

 

Bei Löschung einer Registrierung muss eine „Löschungsbegründung“ eingegeben 

werden. 

 

Mit der Auswahl „Zurück“ wird der Datensatz nicht gelöscht, es erscheint die Maske mit 

den Suchergebnissen. 
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Mit der Auswahl „Löschen“ kommt der Button mit der Auswahl: 

 

 

 

 

 

Mit OK-Bestätigung wird die Registrierung endgültig gelöscht.  

 

 
 

Die Löschung der Registrierung ist somit abgeschlossen. Gleichzeitig kann die 

Löschungsbestätigung heruntergeladen werden. 

 

Natürlich können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt unter dem Menüpunkt „Liste der 

registrierten Verfügungen“ unter der Auswahl „Gelöscht“ die Löschungsbestätigung 

abrufen und abspeichern (herunterladen) bzw ausdrucken. 

 

Mit dem Befehl „Löschung wurde durchgeführt, zum Hauptmenü“ gelangen Sie retour 

zum Hauptmenü. 
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6. Anfragen von Krankenanstalten/oder Ärzte bzw Gruppenpraxen 

 

 

Nach Auswahl von 

 

 

 
 

 

werden die von Krankenanstalten/oder Ärzte bzw Gruppenpraxen angefragten 

Verfügungen aufgelistet. 

 

 
 

 

Die gesamte Liste mit der Information, welche Krankenanstalten/oder Ärzte bzw 

Gruppenpraxen angefragt hat, kann jederzeit ausgedruckt werden. 
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Durch Anklicken einer Zeile wird der gewählte Datensatz angezeigt. 
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7. Kostenstatistik 

 

 

Nach Auswahl von 

 

 

 
 

wird die Auswahl für die Kostenstatistik angezeigt: 

 

 
 

Nach Anklicken des Buttons „Anzeigen“ wird die Kostenstatistik aufgelistet. 

 

 
 

 

Die Kostenstatistik kann jederzeit ausgedruckt werden. 
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8. Service-Hotline 

 

Zu weiteren Fragen und Erläuterungen beachten Sie auch die Online-Hilfe bzw 

die Service-Hotline der Firma EDV-Technik Dipl.-Ing. Went Ges.m.b.H. unter der 

Telefonnummer 0316/48 21 48-0. 

 

Begleitende Betreuung des Dienstes: 

Firma EDV-Technik Dipl. Ing. Went Ges.m.b.H. 

Kärntner Straße 337 

8054 Graz 

Telefonnummer: 0316/48 21 48-0 

E-Mail: edv-technik@went.at 

 

 

  

mailto:edv-technik@went.at
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9. FAQs - Frequently Asked Questions 

 

 

 Kann ich im Patientenverfügungsregister die Verfügung eingescannt 

speichern bzw wie kann ich eine eingescannte Patientenverfügung 

speichern? 

 

Ja, dies ist möglich. Die Erklärung dazu finden Sie oben unter dem Punkt 4. „Beifügen bzw 

Löschen von gescannten Abbildungen von Verfügungen“. 

 

 

 Ich habe eine Registrierung vorgenommen, ich habe aber keine 

Registrierungsbestätigung erhalten! 

 

Bitte loggen Sie sich in den Mitgliederbereich der ÖRAK-Homepage in das 

Patientenverfügungsregister ein. Danach wählen Sie den zweiten Menüpunkt in der Maske 

des Patientenverfügungsregisters „Auflistung / Änderung / Löschung registrierter 

Verfügungen“ aus. Bei der Abfrage bitte im Menü auf „Alle“ und danach auf „Suchen“ 

klicken. 

 

Ist die Verfügung in dieser Auflistung nicht dabei, wurde die Registrierung nicht zu Ende 

durchgeführt. Nach der Dateneingabe erscheint immer eine Seite, auf der Sie gebeten 

werden, die Angaben vor Durchführung der Registrierung nochmals zu prüfen. Ganz unten 

befindet sich ein Feld „Registrierung durchführen“, welches möglicherweise übersehen 

wurde. Wir bitten Sie daher, die Registrierung nochmals durchzuführen. Die Gebühr wurde 

in diesem Fall noch nicht verrechnet.  

 

Sollte die Verfügung in dieser Auflistung jedoch angeführt sein, so haben Sie hier auch die 

Möglichkeit, die Bestätigung direkt herunterzuladen bzw auszudrucken. 

 

 

 Wie kann ich eine Registrierung ändern? 

 

Bitte wählen Sie unter dem zweiten Menüpunkt „Auflistung / Änderung / Löschung 

registrierter Verfügungen“ an. Nach der Abfrage können Sie die betreffende Registrierung 

auswählen und ändern.  

 

Änderbare Daten sind: 

✓ Hinterlegungsort der registrierten Patientenverfügung 

✓ Nachname des Patienten 

✓ Titel des Patienten 

✓ Telefon, E-Mail-Adresse, PLZ, Ort, Straße des aufklärenden Arztes 

✓ Anmerkungen  

 

Andere Daten als diese können leider nicht geändert werden. 

 

 

 Ich habe den Vornamen falsch eingegeben, wie kann ich das ändern? 

 

Es können nur die vorher erwähnten Daten geändert werden. Um die Auffindbarkeit der 

Verfügung sicherzustellen, sollten Sie daher die falsche Registrierung löschen und danach 

die Verfügung neu registrieren. Die abfragende Krankenanstalten/oder Ärzte bzw 

Gruppenpraxen sucht anhand des Vor- und Nachnamens sowie des Geburtsdatums. Diese 

drei Felder sind für die Suchmaske der Krankenanstalten/oder Ärzte bzw Gruppenpraxen 

Pflichtfelder. Wenn der Vorname falsch registriert ist, besteht die Gefahr, dass die 

Krankenanstalten/oder Ärzte bzw Gruppenpraxen die Registrierung und somit auch die 

Patientenverfügung nicht finden kann. 

 

Im Fall der Neuregistrierung ist die Registrierungsgebühr nochmals zu entrichten. 
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 Kann ich eine Patientenverfügung verlängern? 

 

Nach Erfüllen der gesetzlichen Erfordernisse, die vom Patientenverfügungsgesetz 

vorgeschrieben werden, kann eine Verlängerung nur in der Form durchgeführt werden, 

dass die alte Registrierung gelöscht und die Neuregistrierung der neuen Verfügung 

vorgenommen wird. 

 

 

 Was tue ich, wenn die Patientenverfügung nach 8 Jahren ihre Verbindlichkeit 

verliert? 

 

Wenn Sie Ihre Klientin bzw Ihr Klient um die Erneuerung der alten Patientenverfügung 

bittet, löschen Sie die alte Patientenverfügung und nehmen Sie eine Neuregistrierung der 

neuen Verfügung vor. 

 

 

 Wann und von wem erhalte ich die Rechnung für die Registrierungsgebühr? 

 

Die Verrechnung wird direkt von der EDV-Technik Dipl.-Ing. Went GmbH, Telefon 

0316/ 48 21 48-0 bzw edvtechnik@went.at durchgeführt. Bei Fragen zur Verrechnung 

wenden Sie sich bitte an diese. 
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